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Schaffhauser
Combi

Verband
das ideale Verbandpäckchen für jeden
Zivil- und Betriebsschutzpflichtigen wei!
kombiniert für kleine und grosse
Verletzungen. Diese Mehrzweck-Verwendung

wird durch die sinnreich
zusammengelegte Wundkompresse erreicht,
die von der Basisgrösse 7 x 8 cm auf
das bisher nicht gekannte Grossformat
von 18 x 20 cm entfaltet werden kann.

!SE

Schaffhauser Combi-Verband steril
in staub-, wasser- und luftdichter
Poiyaethylen-Hülle

offener Verband
mit Kompresse
in der Basisgrösse 7 x 8 cm<

gleicher Verband
mit entfalteter Kompresse
für Verletzungen bis 18x20 cm

Internationale Verbandstoff-Fabrik
Schaffhausen
Neuhausen am Rheinfall

Die Schaffhauser Zivil- und
Betriebsschutz-Sortimente, die Schaffhauser
Schutzraum-Packung, wie auch die
Schaffhauser Segeltuchtasche für
Hilfstrupp sind mit dem SchaffhauserCombi-
Verband ausgerüstet.
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betrachtet werden. Wichtig ist, was das Gesetz im
Artikel 36 einleitend über die Verwendung
ehemaliger Wehrmänner sagt und festhält, dass bei der
Einteilung von ehemals Dienst- oder Hilfsdienstpflichtigen

in eine Zivilschutzorganisation deren
militärische Erfahrung nach Möglichkeit zu
berücksichtigen ist.

Die aus der Wehrpflicht entlassenen Offiziere,
Unteroffiziere und Soldaten dürfen, wenn sie die
hier geschilderte Bedeutung des Zivilschutzes als
Teil unserer totalen Abwehrbereitschaft erkannt
haben, ihre Einteilung in den Zivilschutz nicht als
Herabsetzung empfinden. Die Mitarbeit im
Zivilschutz ist wie der Einsatz an der militärischen
Abwehrfront eine Pflicht dem Lande gegenüber, die
genau so ernst zu nehmen ist wie der Dienst im
Wehrkleid. Wer heute in einem der Dienstzweige des
Zivilschutzes steht, arbeitet hier nicht nur für den
Schutz seines Lebenskreises, seine Familie und sein
Besitztum, er leistet auch einen Dienst den jüngeren
Kameraden gegenüber, die, von ihren Familien und
Arbeitsstätten getrennt, ihre Pflicht als Wehrmänner
in der Armee erfüllen. Er hat zudem das Privileg,
die Schutzdienstpflicht in seinem Heim, an seinem
Wohnort oder an seinem Arbeitsplatz erfüllen zu
dürfen.

Es war seit jeher die Aufgabe der Armee, durch
ihre Präsenz und ihre Stärke im Frieden alle
Berechnungen eines möglichen Angreifers nicht
aufgehen zu lassen und damit das Land davor zu
bewahren, zum Kriegsschauplatz zu werden. Dieser
Aufgabe ist unsere Armee in zwei Weltkriegen
gerecht geworden. In diese Berechnungen, die heute
die materielle und moralische Stärke eines Landes
ausmachen, werden auch die Massnahmen der zivilen
Landesverteidigung miteinbezogen- Es ist daher
wichtig, dass sich die nach der stufenweisen
Realisierung der Armeereform aus der Wehrpflicht
entlassenen Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten
willig und verständnisvoll in die Organisation des
Zivilschutzes eingliedern lassen, um ihm durch die
Nutzanwendung ihrer in verschiedenen Gradstufen
und Waffengattungen der Armee erworbenen Kenntnisse

und Fähigkeiten jene Stärke und Schlagkraft
zu geben, die uns, vereint mit der Armee und den
übrigen Teilen der totalen Landesverteidigung, ruhiger

in die Zukunft blicken lassen. Es gibt keine Waffengattung

der Armee, denken wir z. B. nur an die Sanitäts-,

Genie- oder Uebermittlungstruppen, die den
darin eingeteilten und aufgewachsenen Wehrmännern

nicht beste Voraussetzungen mit auf den Lebensweg
gibt, die später in den verschiedenen Dienstzweigen
des Zivilschutzes wertvollstes Kapital sind. Es wird
in unserem Lande auch keine Gemeinde geben, die
sich nicht bewusst und dankbar die Dienste dieser
ehemaligen Wehrmänner sichert.

Ein letzter Punkt scheint mir besonders wichtig
und ausschlaggebend. In Artikel 37 des Zivilschutzgesetzes

wird gesagt, dass Frauen und Töchter
nach Vollendung des 16. Altersjahres die
Schutzdienstpflicht freiwillig übernehmen können. In der
Botschaft des Bundesrates zum Zivilschutzgesetz
wurde erwähnt, dass eine kriegsgenügende
Zivilschutzorganisation in unserem Lande auf die
freiwillige Mitarbeit der Frauen angewiesen ist und
rund 480 000 Frauen und Töchter benötigt werden.
Wir brauchen diese Frauen und hoffen vor allem,
dass sie sich für den Schutz der eigenen Familie
und der erweiterten Hausgemeinschaft zur Verfügung

stellen werden. Wenn wir aber dieser Erwartung

Ausdruck verleihen, muss es selbstverständlich
sein, dass sich die Männer im noch besten Mannesalter

dieser sittlichen und humanitären Verpflichtung

unserer Zeit nicht zu entziehen versuchen,
sondern sich dem Zivilschutz ohne äusseren Zwang,
aber überzeugt und zugriffig zur Verfügung stellen.
Voraussetzung dafür ist, dass sich alle Wehrmänner
heute schon für die Belange des Zivilschutzes
interessieren und auch als Bürger dafür einstehen; denn
im Kontakt mit ihrem Wohnkreis wird es dann für
sie leichter sein, nach der Entlassung aus der
Wehrpflicht in der Zivilschutzorganisation ihrer Gemeinde
den Platz einzunehmen, auf dem sie für die Erstarkung

dieses wichtigen Gliedes unserer totalen
Abwehrbereitschaft den besten Beitrag leisten können.

Wehrmann und Zivilschutz sind heute eine
Interessengemeinschaft geworden. Die Einteilung und der
Einsatz in der zivilen Landesverteidigung sind nicht
weniger wert als der Dienst in der Armee. Der Wehrmann

hat jenen mit Achtung und Dankbarkeit
gegenüberzutreten, die ihm die Erfüllung seiner
militärischen Aufgabe erleichtern und die Gewissheit
geben, dass für seine Lieben zu Hause, für Heim und
Arbeitsplatz alle erdenklichen Schutzmassnahmen
getroffen wurden. Das ist die schöne und dankbare
Aufgabe der Frauen und Männer des Zivilschutzes.
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xylophene SOR

schützt das Holz vor Insektenbefall und Fäulnis

Produkte der

Dr. R. Maag AG Dielsdorf
xex

ZIVILSCHUTZ + FEUERWEHR
NEU: -ATLANTIC F—Laterne, kombiniert mit Schelnw Flut und

Bodenlicht sowie für verschiedene Signalzwecke mit einlegbaren
Farbenscheiben und mit praktischem Umhänger zum Tragen aut
der Brust. Absolut unverwüstlich, rostfrei u. wasserdicht. Brenndauer

oa. 30 bis 35 Stunden. Preis Fr. 28.— plus Umhänger und

Farbensatz. Stirn- und Helmlampe -METALLUM-. Sehr licht¬
stark und robust. Mit Gehäuse für 3 Monozellen-
batterien oder Taschenlampengehäuse (auf dem

Helm tragbar). Kein Wackeln auf dem Helm. Preis
ohne Batterien Fr. 31.—. Hierzu Batterien von bester

Qualität, Schweizer Fabrikat. Ferner, neuzeitliche
Schelnwerterlampen mit Trocken- und aufladbaren
Dauerbatterien, mit und ohne Blinklicht.
Diverse Taschenlampen und Batterien aller Art.

Prospekt und nähere Angaben erhalten Sie gerne durch die Generalvertretung

X. Marquart Oberriet-Loo SG Tel. 071 / 7 83 98
Vertretungen elektrischer Artikel
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